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Nationale Front und sozialistische Gesetzlichkeit
WERNER KIRCHHOFF, Kandidat des Zentralkomitees der SED 
Vizepräsident des Nationalrates der Nationalen Front der DDR

Der X. Parteitag der SED hat. die Entschlossenheit bekräf
tigt, Recht und Gesetzlichkeit weiter zu festigen. In dem 
von Erich H o n e c k e r  erstatteten Bericht des Zentral
komitees heißt es dazu: „Das sozialistische Recht schützt 
die Errungenschaften des werktätigen Volkes der DDR ge
gen alle Angriffe des Klassengegners. Zugleich sind Recht 
und Gesetzlichkeit eng damit verbunden, wahrhaft sozia
listische Beziehungen zwischen den Menschen herauszubil
den und die ökonomischen Aufgaben zu lösen. Je verant
wortungsbewußter die Bürger ihre gesetzlichen Pflichten 
gegenüber der Gesellschaft erfüllen und je gewissenhafter 
ihre Rechte gewahrt werden, um so mehr werden Ehrlich
keit und Verantwortungsbewußtsein gefördert, Geborgen
heit geschaffen und Leistung stimuliert.“

Da es seit jeher ein Grundanliegen der Nationalen Front 
ist, die. Wahrnehmung staatsbürgerlicher Verantwortung 
zu fördern, mitzuhelfen, sozialistische Moral und Lebens
weise zur Gewohnheit der Bürger zu machen, wirkt sie in 
den Wohngebieten aktiv an der Erziehung zur freiwilligen 
Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit mit. Da die 
höheren Anforderungen der 80er Jahre eine noch geziel
tere Einbeziehung der Bürger in die demokratische Mit
arbeit und Mitverantwortung verlangen, wird dieser ge
sellschaftliche Bereich in der Tätigkeit der sozialistischen 
Volksbewegung weiter an Gewicht gewinnen.

Eine große Triebkraft für Aktivitäten auf diesem Ge
biet sind die für jeden Bürger unseres Landes spürbaren 
Ergebnisse des konsequent verfolgten Kurses der Haupt
aufgabe in der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. 
Dieser Kurs motivierte unser ganzes Volk — Arbeiter, Ge
nossenschaftsbauern und alle Werktätigen —, im sozialisti
schen Wettbewerb an den Arbeitsplätzen und im „Mach 
mit .'"-Wettbewerb der Nationalen Front in den Wohnge
bieten, mit hohem persönlichem Einsatz zur allseitigen 
Stärkung unserer Republik beizutragen, insbesondere zur 
Erhöhung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 
militärischen Verteidigungsbereitschaft.

Das gewachsene materielle und kulturelle Lebensni
veau, die ständig verbesserten Arbeitsbedingungen — unter 
Führung der Partei der Arbeiterklasse vom Volk für das 
Volk geschaffen und im bewährten Miteinander und Für
einander erarbeitet — lassen immer stärker das Bedürfnis 
nach Pflege, Erhaltung und Schutz der gemeinsamen Er
rungenschaften reifen. Fragen des sozialistischen Rechts 
und der sozialistischen Gesetzlichkeit finden bei den Bür
gern steigendes Interesse.

Von vielen Ausschüssen der Nationalen Front wird daher 
der Rechtspropaganda in den Wohngebieten große Auf
merksamkeit entgegengebracht. Es geht dabei um eine 
bürgernahe Erläuterung der sozialistischen Gesetzlichkeit. 
Das Niveau der Rechtspropaganda muß hohen Anforde
rungen genügen und der gegenwärtig erreichten Stufe der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft entsprechen. Ein 
wichtiges Kriterium für ihre Wirksamkeit ist, wie sich das 
Recht im praktischen Handeln der Bürger, in deren Ver
halten widerspiegelt. Die Rechtspropaganda muß umfas
send informieren, sich mit vielen Bereichen der sozialisti
schen Gesetzlichkeit befassen.

In den Wohngebieten speziell interessierende Fragen 
sind erfahrungsgemäß die Werterhaltung, Instandhaltung 
und Instandsetzung von Wohnungen sowie die Rechte und 
Pflichten, die sich aus Mietverträgen, aus Mietermitwir
kungsverträgen, aus Hausordnungen und Pflegeverträgen 
ergeben. Dazu sind auch die entsprechenden Abschnitte 
des Zivilgesetzbuchs und die jeweiligen Stadt- oder Ge
meindeordnungen zu erläutern. Das Bestreben der Bürger, 
mitzuarbeiten, mitzuplanen und mitzuregieren, wächst 
ständig. Um sachkundig mitentscheiden zu können, ent
wickelt sich auch ihr Bedürfnis, ihr Wissen zu erweitern, 
sich immer umfassendere Rechtskenntnisse anzueignen.

Viele Wohnbezirksausschüsse der Nationalen Front sind 
dazu übergegangen, in Abstimmung mit den örtlichen Rä
ten und den Rechtspflegeorganen, die 'Rechtspropaganda — 
organisch eingefügt in die politische Massenarbeit — plan

mäßig zu fördern. Enge Partner sind hierbei Abgeordnete, 
Richter, Notare und Schöffen, Staatsanwälte sowie Mitglie
der der Schiedskommissionen, die in Einwohnerversamm
lungen, in Hausgemeinschaften oder bei anderen Zusam
menkünften der Bürger Gerichtsentscheidungen erläutern, 
Rechtsauskünfte erteilen und vielfältige Fragen des Rechts 
behandeln. Gut hat sich auch die Zusammenarbeit mit der 
URANIA entwickelt, deren Lektoren ebenfalls in spezifi
schen Vorträgen interessante Fragen des Rechts darlegen.

Die gegenwärtig zu führenden Wahlgespräche über die 
Beschlüsse des X. Parteitages der SED und den Wahlaufruf 
der Nationalen Front bieten günstige Möglichkeiten, har
monisch damit verknüpft Fragen der Vervollkommnung 
der sozialistischen Demokratie und der Weiterentwicklung 
des sozialistischen Rechts zu erörtern. Die Verbindung der 
Wahl der Direktoren, Richter und Schöffen mit der Wahl 
der Volksvertretungen bringt zum Ausdruck, daß die Ju
stizorgane und die sozialistische Rechtspflege untrennbarer 
Bestandteil der einheitlichen politischen Macht unseres 
Staates der Arbeiter und Bauern sind. Daraus ergibt sich 
u. a. für die Alltagspraxis die Konsequenz, die Tätigkeit der 
Justiz- und Sicherheitsorgane zur Durchsetzung der sozia
listischen Gesetzlichkeit und zur Gewährleistung von Ord
nung und Sicherheit noch enger mit dem Wirken der ge
sellschaftlichen Organisationen, mit gesellschaftlicher Akti
vität zu verbinden.

Jahr für Jahr leisten Hunderttausende Bürger freiwillig 
und unentgeltlich eine immense Arbeit — gesellschaftlich 
nützliche Arbeit — für die Verbesserung ihrer allgemeinen 
Lebensbedingungen, vor allem ihrer Wohnverhältnisse. Zu
nehmend helfen sie auch mit, eine schöne und saubere Um
welt zu gestalten. Noch haben Ordnung und Sauberkeit 
nicht allerorts Einzug gehalten, wenn auch das Bemühen 
darum spürbar im Wachsen begriffen ist. So fand die For
derung des Generalsekretärs des ZK der SED, Genossen 
Erich Honecker, auf der Bezirksdelegiertenkonferenz der 
SED Berlin, daß es gelte, „überall dort, wo Menschen woh
nen und arbeiten, noch mehr als bisher für Ordnung und 
Sauberkeit zu sorgen“ (ND vom 16. Februar 1981, S. 3), leb
hafte Zustimmung. Analog der Initiativen vieler Arbeits
kollektive, die in den Betrieben erfolgreich um vorbild
liche Ordnung, Disziplin und Sicherheit ringen, verbreitert 
sich erfreulicherweise auch in den Wohngebieten diese Be
wegung, um all das zu bewahren und zu beschützen, was 
erarbeitet wurde. Der Bezirksausschuß Berlin der Nationa
len Front hat ein anspruchsvolles Programm dazu angenom
men; in der Stadt Leipzig bewerben sich 65 Prozent der 
Wohnbezirksausschüsse um Anerkennung als „Bereich der 
vorbildlichen Ordnung und Sauberkeit“.

Diese Bewegung zu fördern war das Ziel des Erfah
rungsaustausches des Nationalrates der Nationalen Front 
mit dem Ministerium für Gesundheitswesen Ende vergan
genen Jahres in Merseburg zu Problemen der Ordnung, 
Sauberkeit und kommunalen Hygiene. Dabei bestätigte sich 
erneut, daß .die Stadt- und Gemeindeordnungen eine 
äußerst wichtige Funktion bei der Verbesserung der kon
kreten hygienischen Situation in den Städten und Gemein
den haben. Sie regeln wichtige Seiten im Zusammenleben 
der Bürger; sie gewährleisten Sicherheit, Gesetzlichkeit und 
Sauberkeit im Territorium.

Für die Nationale Front ist die Durchsetzung der Stadt- 
und Gemeindeordnungen Teil der ständigen politischen 
Überzeugungsarbeit zur Ausprägung sozialistischer Denk- 
und Verhaltensweisen bei allen Bürgern. Es ist ein Teil der 
Bemühungen der Nationalen Front um die freiwillige Ein
haltung der sozialistischen Gesetzlichkeit. Dabei ist es zu 
begrüßen, daß sich auch in den Wohngebieten Bürger stär
ker in der Öffentlichkeit gegen Rechtsverletzungen wenden. 
Auch in diesen Fragen bilden die Hausgemeinschaften und 
ihre Leitungen den Ausgangspunkt und die Basis aller Ak
tivitäten. Das ist ein Grund mehr, daß die Nationale Front 
der Bildung von Hausgemeinschafteri und der Festigung 
der Hausgemeinschaftsleitungen prinzipielle und ausschlag
gebende Bedeutung beimißt.


